
 

 

 

Weisung 201705019 vom 22.05.2017 – Fachliche 
Weisungen Reha/SB SGB III 

Laufende Nummer:  201705019  

Geschäftszeichen:  RP 21 – 5390 / 75112 

Gültig ab:  22.05.2017 
Gültig bis:  21.05.2019  

SGB II:  nicht betroffen 
SGB III:  Weisung 
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• Weisung 201611023 vom 21.11.2016 – Fachliche Weisungen Reha/SB SGB III 

 
Die Fachlichen Weisungen zu § 127 SGB III wurden aktualisiert.    

1. Ausgangssituation 
Zu den Teilnahmekosten für Maßnahmen (§ 127 SGB III) wurden die Fachlichen Weisungen 
aktualisiert. 

2. Auftrag und Ziel 
Bei der Regelung zur entsprechenden Anwendung des § 65 Abs. 1 SGB III bei 
Blockschulunterricht in Fällen mit Übergangsgeld handelt es sich um ein redaktionelles 
Versehen. Fälle, die entsprechend der Weisung 201611023 vom 21.11.2016 
zwischenzeitlich entschieden bzw. angepasst wurden, sind zu korrigieren (siehe 
Einzelaufträge). 

Die aktuellen Fachlichen Weisungen zu § 127 SGB III stehen ab sofort bei den „Fachlichen 
Weisungen Reha/SB SGB III“ im Intranet und Internet zur Verfügung. 

3. Einzelaufträge 
Die Agenturen für Arbeit wenden die Fachliche Weisung in der aktualisierten Fassung an. 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Veroeffentlichungen/Weisungen/Arbeitgeber/index.htm


 

 

 

Die Operativen Services wenden die Fachliche Weisung in der aktualisierten Fassung an 
und überprüfen die im Zeitraum von 11/2016 bis 05/2017 getroffenen Entscheidungen 
spätestens im Rahmen der nächsten Bearbeitung. Betroffen sind Fälle mit  Anspruch auf 
Übergangsgeld und Teilnahme am Blockunterricht der Berufsschule. Ggf. sind die 
Teilnahmekosten im Zusammenhang mit der Berufsschule in Blockunterricht zu korrigieren. 

4. Info 
entfällt 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
Unterschrift 
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